
Die potenzielle SARS-CoV-2-Impfpflicht! 

1.Die Impfpflicht besteht schon seit dem Jahr 2000. Siehe § 20 Abs. 7 

2. ‚Eine aufgrund des Absatzes 8 Satz 1 oder des Absatzes 10 Satz 1 erlassene Rechtsverordnung tritt 

spätestens ein Jahr nach der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 2 außer Kraft. 

 

 

 



Merke 

§ 20 Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe 

Nach dem IfSG kann grundsätzlich eine Impfpflicht für eine bestimmbare Personengruppe 

festlegt werden. Diese Verpflichtung muss als grundrechtlicher Eingriff verhältnismäßig sein. 

Verhältnismäßig und damit verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist ein Eingriff, wenn dieser ein 

legitimes Ziel verfolgt, geeignet und erforderlich, da kein anderes milderes Mittel zur Verfügung steht, 

und angemessen ist. (1. Infektionsschutzgesetz vom 20.07.2000, BGBl. I S. 2652),( 2. Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 

bei epidemischen Lagen von nationaler Tragweite vom 18.11.2020, Nr. 52, BGBl. I S. 2397) 

Kernaussagen 

Nach § 20 Abs. 6 IfSG ist eine Schutzimpfung für bedrohte Teile der Bevölkerung durch 

Rechtsverordnung in Deutschland zulässig, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch 

schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. 

Eine Impfpflicht bedarf jedoch der grundrechtlichen Abwägung im Rahmen des Art. 2 Abs. 2 GG. 

Abzuwarten ist, ob das BVerfG auch zukünftig verpflichtende Schutzimpfungen für zulässig erklärt, 

indem es davon ausgeht, dass Schutzimpfungen nicht nur das Individuum gegen die Erkrankung 

schützen, sondern gleichzeitig die Weiterverbreitung der Krankheit in der Bevölkerung verhindern. 

So sollen auch Personen geschützt werden können, die aus medizinischen Gründen selbst nicht 

geimpft werden können, bei denen aber schwere klinische Verläufe bei einer Infektion drohen. 

 

 

Artikel 9: Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

„§ 36 Absatz 12 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, wird wie folgt 

gefasst: (12) ‚Eine aufgrund des Absatzes 8 Satz 1 oder des Absatzes 10 Satz 1 erlassene 

Rechtsverordnung tritt spätestens ein Jahr nach der Aufhebung der Feststellung der 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 

Satz 2 außer Kraft. Bis zu ihrem Außerkrafttreten kann eine aufgrund des Absatzes 8 Satz 1 oder des 

Absatzes 10 Satz 1 erlassene Rechtsverordnung auch nach Aufhebung der epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite geändert werden.‘“ 

Artikel 10: Einschränkung von Grundrechten 

„Durch Artikel 9 werden die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 

des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der 

Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung 

(Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.“ 
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